EPPENDORFER WEG markt
ANWOHNERFEST & kultur

m&k markt & kultur
Veranstaltungs-
Nachname ‘ gesellschaft mbH

JarrestraBe 20
StraBe, Hausn. ‘ 22303 Hamburg

Tel. 040 2702766
Fax. 040 27877965

Anmeldung einfach
per E-Mail versenden
Telefon ‘ info@marktundkultur.de

Vorname ‘

’PLZ, Oort ‘

Weitere Informationen

E-Mail zu unseren Markten
’ ‘ www.marktundkultur.de

Warenart ‘ E E
sind Sie gewerblicher Aussteller? (Ja ONein [m]g

Wichtig! Falls ja, muss ein Gewerbenachweis zur Anmeldung beigelegt werden

Veranstaltungsadresse Marktzeit
Eppendorfer Weg von Hoheluftch. bis Lenhartzstr., 20251 Hamburg-Hoheluft 10-17 Uhr
Verkauf von Waren

Flohmarkt (keine Neuware!)

Hinweis

Die aufgefiihrten Standpreise gelten nur bei Voranmeldung mittels Anmeldeformular

! Anwohnerangebot gilt nur fir Anwohner mit der Postleitzahl: 20249 20251 22529
2Kinderflohmarktbereich (nur Verkauf von Kinderbekl. u. -zubehdr, Spielzeug)

Samstag, 29. August 2026

Mindestabnahme bei Voranmeldung ab 3 Ifde. Meter

Bestatigung per E-Mail nach Anmeldung (auch SPAM-Ordner priifen)

X Anwohnerangebot! - 4m einfacher Standé@ a 75/ 0
m einfacher Stand a 21,-/m 0
m Autostand (kfzLange beachten; Fahrzeugschein Feld 18) a 30,-/m 0
M Promotionstand strasenfestbereich & 100,-/m 0
X 3m Kinderflohmarktstand? rcholatz st. varius £~ 2 30;- L 0 |
+ Grundgebuhr reservierung 5-
+ Reinigungskaution Auszahlung am Markttag 10-’

Mochten Sie auf den Newsletter? OJa ONein llEEicllelel=]t])]g 0€

Zahlungsart per Lastschrift (einmalige Einzugsermachtigung)

Die einmalige Einzugsermachtigung ist nur von einem deutschen Konto méglich.
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Ich ermachtige den Veranstalter, einmalig die Standgebiihr von meinem Konto abzubuchen.
Ort, Datum Unterschrift

Ich erkenne die Veranstaltungsbedingungen (siehe Anhang) des Veranstalters an. Die VA-Bed. kénnen u. a. auch im Inernet eingesehen werden.
Ort, Datum Unterschrift

L RI l#] - LT

Kundennummer Platz Reihe Standnummer gpl geb abg bst




Veranstaltungsbedingungen fir Antik-, Floh- und Spezialmarkte der
m&k markt & kultur Veranstaltungsgesellschaft mbH

Die Veranstaltungsbedingungen gelten in vollem Umfang fur jede Geschaftsverbindung zwischen der
m&k markt & kultur Veranstaltungsgesellschaft mbH (folgend Veranstalter genannt) und ihren Kunden (folgend
Vertragspartner oder Standbetreiber genannt). Nebenabsprachen und Vereinbarungen bedurfen grundsatzlich der
Schriftform und sind vom Veranstalter abzuzeichnen.

Uber die Zulassung eines Ausstellers entscheidet der Veranstalter unter besonderer Bertcksichtigung
des Veranstaltungskonzeptes, der zur Verflgung stehenden und festgesetzten Stande und der Eignung des
Antragstellers. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung zu den Marktveranstaltungen und gewinschte
Platzierung des Standes.

Reservierungen sind erst dann wirksam, wenn der Eingang vom Veranstalter schriftlich bestatigt wurde.
In der Anmeldung ist vom Aussteller wahrheitsgemaB das gesamte Warenangebot anzugeben. Abweichungen vom
vertraglich vereinbarten Angebot sind nicht zulassig und bedurfen der besonderen Genehmigung durch den
Veranstalter. Akustische Ubertragungseinrichtungen dirfen nur mit Genehmigung des Veranstalters betrieben werden.
Die dafUr zustandige Anmeldung bei der GEMA ist vom Vertragspartner selbst vorzunehmen.

Die auf der Standbestatigung angegebenen Zufahrts-, Auf- und Abbauzeiten sind verbindlich und
unbedingt einzuhalten. Werden die Zufahrts- bzw. Aufbauzeiten nicht eingehalten, kann der Platz ohne Ersatzanspriche
anderweitig vergeben werden. Der Abbau muss in den vorgegebenen Zeiten durchgefuhrt werden. Bauliche
Verénderungen an Grund und Boden, grobe Verunreinigung oder Verschmutzung sowie nicht genehmigte Ausweitung
des Standplatzes sind unzulassig. Evtl. Schaden werden zu Lasten des Standbetreibers beseitigt.

Wahrend der gesamten Marktzeit darf weder das Verhalten des Standbetreibers und
seiner Beauftragten noch der Zustand des Standes und des notwendigen Bau- und Dekorationsmaterials dazu fuhren,
dass eine Person oder Sache geschadigt, gefahrdet oder mehr als unvermeidbar behindert oder beléstigt wird. Den
Anweisungen des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten. Auf dem Geldnde des Marktes gilt die
StraBenverkehrsordnung. Zu- und Anlieferverkehr ist nur bis zum Beginn der Marktveranstaltung maéglich und muss
eine Viertelstunde vor Marktbeginn abgeschlossen sein. Das Befahren der Marktflachen wahrend der Marktzeit ist nicht
zuldssig. Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sowie Hydranten und Eingange sind wahrend der gesamten
Veranstaltung freizuhalten.

Die fur die Teilnahme an Veranstaltungen ggf. erforderlichen behordlichen
Genehmigungen fur gewerbliche Standbetreiber sind vom Vertragspartner bei den zustéandigen Stellen selbst zu
erwirken. Der Vertragspartner verpflichtet sich, an seinem Stand die in Verbindung mit den Marktveranstaltungen
anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des Lebensmittel- und Hygienerechts, des
Seuchenrechts, des Handels mit genehmigungspflichtigen Artikeln, des Wettbewerbsrechts, des Steuerrechts sowie
des Zollrechts einzuhalten.

YAV ieelge U e Vg e W E=TR Il [VIgTe i€ WNde]g] Der Vertragspartner ist verpflichtet seinen anfallenden Abfall selbst zu
entsorgen. Die Auszahlung der gezahlten Reinigungskaution erfolgt ausschlieBlich in bar, am Tag der Veranstaltung,
nach Kontrolle des Standes durch den Marktordner und in dem auf der Standbestéatigung angegebenen Zeitfenster.

Wird die Veranstaltung aufgrund von behérdlichen MaBnahmen, Unwirtschaftlichkeit oder héherer Gewalt
abgesagt oder verlegt, werden bereits geleistete Zahlungen fur die Anmietung von Standen auf Wunsch erstattet.
Daruber hinausgehende Anspruche, insbesondere entgangener Gewinn, kénnen nicht geltend gemacht werden. Fur
auf dem Veranstaltungsgelande moglicherweise eintretende Sach- und Kérperschaden der Standplatzbetreiber bzw.
Dritter infolge Gewalt, Diebstahl oder sonstiger gesetzlich unzuldssiger Handlungen wird vom Veranstalter keinerlei
Haftung Ubernommen. Ein Ausschluss von der Veranstaltung aufgrund eines VerstoBes gegen die
Veranstaltungsbedingungen begrundet keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegentber dem Vertragspartner.

Die Standgebuhr wird vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung von
dem angegebenen Konto des Vertragspartners eingezogen. Sollte die Anmeldung kurzfristiger, d.h. innerhalb von vier
Wochen vor der Veranstaltung erfolgen, wird die Standgebuhr sofort fallig. Bei Nichteinhaltung der
Zahlungsbedingungen kann der Veranstalter Uber die bereits bestatigte Standflache anderweitig verfugen. Im Falle
eines Rucktritts bis 14 Tage vor dem Veranstaltungstag wird die Standgebiihr abzgl. einer Bearbeitungsgebiihr
an den Vertragspartner erstattet. Die Bearbeitsungsgebuhr betragt 25% des Standgeldes (ohne
Reinigungskaution), mindestens jedoch 15 Euro. Sollten durch Widerspruch oder mangelnde Deckung Lastschriften
zurtickgerufen werden, wird eine Aufwandsentschadigung von 25 Euro zuzuglich der entstandenen Bankgebuhren
fallig. Bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand Hamburg des Veranstalters maBgebend.



	Vorname: 
	Nachname: 
	Straße: 
	Postleitzahl: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	Warenart: 
	gewerblicher Aussteller: Off
	Meter1: 
	Meterpreis1: 75
	Gesamt1: 0
	Meter2: 
	Meterpreis2: 21
	Gesamt2: 0
	Meter3: 
	Meterpreis3: 30
	Gesamt3: 0
	Meter4: 
	Meterpreis4: 100
	Gesamt4: 0
	Meter5: 
	Meterpreis5: 30
	Gesamt5: 0
	Grundgebühr: 5
	Reinigungskaution: 10
	Gesamt_Standgebühr: 0
	IBAN: 
	BIC: 
	Bank: 
	Ort Datum Lastschrift: 
	Ort Datum Veranstaltungsbedingungen: 
	Möchten Sie auf den Newsletter: Off


